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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die Beschwerdegegnerin 1st Inhaberin des europãischen 

Patents 0 117 972 (Anne1denurnmer: 84 100 159.7). 

Anspruch 1 dieses Patents lautet: 

11 1. Herzschrittxnachersystein mit mindestens einer aktiven 

und einer indifferenten Elektrode, wobei diese durch die 

Oberflãche des Herzschrittmnachergehäuses gebildet 1st, 

dadurch gekennzeichnet, daB ein Teil (11) dieser 

Oberflàche (10) eine Oberflächenschicht aufweist, die an 

der Phasengrenze zur Kôrperflüssigkeit eine hohe 

Doppelschichtkapazitat besitzt." 

Ansprüche 2 bis 8 sind auf Anspruch 1 ruckbezogen. 

II. 

	

	Die Beschwerdeführerin hat unter Nennung der Dokumente: 

Dl: US-A-3 788 329 

W. Irnich: "Elektrotherapie des Herzens", Fachverlag 

Schiele & Schône, Berlin, 1976, Seite 82 

DE-C-2 613 072 und 

EP-B-0 054 781 

un Hinblick auf Artikel 100 a) EPU Einspruch erhoben. 

III. 	Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch zurückgewiesen. 

Sie steilte dabei fest, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 

neu und erfinderisch sei, insbesondere da die Dokumente Dl 

bis D4 nur Problemne behandeln würden, die an aktiven 

Elektroden auftreten. Daher kônne diesen Dokumenten kein 

Hinweis entnonunen werden, daB es überhaupt sinnvoll sei, 
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eine indifferente Elektrode so aufzubauen, daB sie eine 

hohe Doppelschichtkapazitat aufweist. Vor allem aber gebe 

der nachgewiesene Stand der Technik keinerlei Anregung, 

eine von einem isolierenden Uberzug freigelassene 

metallische Teiloberflàche eines bekannten Herzschritt-

machergehàuses mit einer Oberflãchenschicht zu versehen, 

die eine hohe Doppelschichtkapazitãt besitzt, und den 

isolierenden Uberzug dieses bekannten Gehàuses 
wegzulassen. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) Beschwerde erhoben und in ihrer 

Beschwerdebegründung zur Stützung ihrer Argumentation 

ausschlieBlich auf folgende neu genannte Dokumente 
zurückgegri ffen: 

US-A-3 835 864 

US-A-4 280 514 und 

US-A-3 981 309. 

V. 	Es wurde mündlich verhandelt. 

VI. 	Am Ende der mündlichen Verhandlung beantragte die 

Beschwerdeführerin (Einsprechende) die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 

europäischen Patents 0 0117 972. Die Beschwerdegegnerin 

(Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurück-

zuweisen. 

VII. 	Zur Begründung ihres Antrags trâgt die Beschwerdeführerin 

im wesentlichen folgende Argumente vor: 

a) 	Die in Fig. 9 des Dokuments D6 dargestellte, von der 

Spitzenelektrode beabstandete zylindrische Elektrode 
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mit poräser Oberfläche sei indifferent, da aus ihrer 
in Spalte I, Zeilen 53 bis 57, in Verbindung mit 
Fig. 1 angegebenen "endocardialen" Verwendung auf 
eine bipolare Elektrodenstruktur der Fig. 9 zu 
schliei3en sei. Uberdies gehe aus der Spalte 4, 
Zeile 30, entnehmbaren Stimulierung "mit fester Rate" 
hervor, daB mit Hilfe der Elëktroden keinerlei 
Potentialmessungen vorgenomnmuen werden. Es sei 
aligemeines Fachwissen, daB poröse Elektrodenober-
flächen eine hohe Doppelschichtkapazität aufwiesen. 
Daher sei es für den Fachmann naheliegend, eine 
Oberflächenschicht mit hoher Doppelschichtkapazität 
auf einem als indifferente Elektrode benutzten 
Herzschrittmachergehäuse vorzusehen. 

b) Ferner werde das Aufbringen einer Schicht mit hoher 
Doppelschichtkapazität auf einer indifferenten 
Elektrode durch die aus Dokument D3 bekannte 
Elektrode mit einer mnikroporösen Oberfläche ihres 
Elektrodenkopfes nahegelegt; denn in der 
Beschreibungseinleitung des Dokuments D3 sei 
angegeben, daB diese Elektrode nur "insbesondere" 
eine Reizelektrode sei, woraus implizit ihre 
Verwendung als indifferente Elektrode hervorginge. 

C) 	Auch die in Abb. 4.2 des Dokuments D2 dargesteilte 
Doppelschichtkapazitãt einer indifferenten Elektrode 
lege den Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents 
nahe. 

VIII. Die Beschwerdegegnerin vertritt demgegenuber un 
wesentlichen folgende Auffassung: 

a) 	Dokument D6 erwähne in Spalte 4, Zeilen 40 bis 45, 
explizit beim praktischen Einsatz der Elektrode mit 
poróser Oberflàche die Verwendung einer gesonderten 
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Standardhautnadel im subkutanen Gewebe als Erdungs-

elektrode, d. h. als indifferente Elektrode. Ferner 

sei im Dokument D6, Spalte 3, Zeilen 60 bis 65, 

angegeben, daB bel der Anordnung gemàB Fig. 9 die 
zylindrische Elektrode "in Kombination" mit der 

Spitzenelektrode verwendet werde. Diese Textstellen 

würden eindeutig zeigen, daB die beiden voneinander 

beabstandeten porösen Oberflãchenbereiche 14 der 

Fig. 9 des Dokuments D6 als aktive Elektroden 

dienten, so daB die Auffassung der Beschwerdeführerin 

in Pkt. Vu-a nicht zwingend sei. 

b) 	Die in der Beschreibungseinleitung des Dokuemnts D3 

gewãhlte Formulierung, "insbesondere Reizelektrode" 

berücksichtige die am Ende der Beschreibung dieses 

Dokuments angegebene Verwendung der Elektrode mit 

porósem Elektrodenkopf "zur Sauerstoffmessung". Ihre 

Verwendung als indifferente Elektrode finde in 

Dokument D3 keine sachliche Stütze. 

C) 	Dokument D2 erwãhne die an einer indifferenten 

Elektrode auftretende Kapazitãt im Rahmen 

theoretischer Betrachtungen, die zu einein Ersatz-

schaitbild für die Elektroden-Herzimpedanz führten, 

ohne auf die bauliche Ausgestaltung dieser Elektroden 
einzugehen. 

d) 	Insbesondere die vorstehenden Argumente zeigten, daB 

in alien im Verfahren genannten Dokumenten nur die 

an aktiven Elektroden auftretenden Probleme behandelt 

worden seien. Demgegenüber würde sich der Gegenstand 

des Streitpatents erstmals mit den an indifferenten 

Elektroden auftretenden Problemen befassen. Auf die 

Probleinatik der Ausschaitung stôrender Biopotentiale 

bei Verwendung des Herzschrittmachergehâuses als 

1. 
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indifferente Elektrode weise erstinals das Streit-
patent hin. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Die vorliegenden Unterlagen des Patents in der erteilten 
Fassung sind mi Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU nicht zu 
beanstanden. Insbesondere ist der Inhalt der erteilten 
Ansprüche 1 bis 8 durch die ursprünglich eingereichten 
Ansprüche 1 bis 8 offenbart. 

Die erstita1s in der Beschwerdebegründung von der 
Beschwerdeführerin entgegengehaltenen Dokumente D5, D6 und 
D7 werden nicht von Aints wegen in das Verfahren 
eingeführt. Eine Uberprüfung hat ergeben, daB deren 
Berücksichtigung zu keiner anderen Entscheidung führen 
würde. Auf dieses verspatete Vorbringen braucht deshaib in 
den folgenden Entscheidungsgrunden nicht näher eingegangen 
zu werden; vgl. T 122/84, AB1. EPA 1987, 177, insbesondere 
Nr. 13. 

Neuheit 

4.1 	Aus dem innerhaib der Einspruchsfrist nachgewiesenen Stand 
der Technik ist kein Herzschrittinachersystein bekannt, bei 
dem ein Teil der Oberflàche des Herzschrittmachergehàuses 
eine Oberflàchenschicht mit hoher Doppelschichtkapazität 
an der Phasengrenze zur Kôrperflüssigkeit aufweist. 

4.2 	Die Dokuinente Dl, D3 und D4 beschränken sich 
ausschlieBlich auf die Beschreibung von - an elnen 
Herzschrittniacher anschlieBbaren - Elektroden ohne den 
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Aufbau des Herzschrittmachers und die Ausgestaltung seines 
Gehâuses zu erwãhnen. 

Dokuinent D2 erlãutert die Ubergangsimpedanzen metallischer 

Elektroden zuin Körpergewebe bei bipolarer Reizung anhand 

eines Ersatzschaltbildes ohne Angabe des konstruktiven 

Aufbaus der Elektroden oder des Réizpulsgenerators. 

	

4.3 	Die über den vorstehend genannten Stand der Technik 

hinausgehenden Dokumente des Europãischen Recherchen-

berichts beschreiben Herzschrittmachergehãuse, bei denen 

entweder die gesamte Oberfläche des Gehàuses mit Kunst-

stoff unuuantelt ist, wobei als indifferente Elektrode eine 

gesonderte Erdungsplatte vorgesehen ist (DE-A-2 638 563) 

oder die aus einem Titangehause bestehen, das durch einen 

Kunststoffkopf mit Elektrodenanschlüssen abgeschlossen 1st 

(DE-A-2 706 636). Eine Rauhigkeit oder Porositàt der 

Titanoberflãche ist dem letztgenannten Dokument nicht zu 

entnehmen, so daB der Fachmann der Titangrenzflãche nur 

die normale xnetallische Doppelschichtkapazitàt von 50 pF 
cm 2  zuschreibt (vgl. gutachtlich Dokument D2, Seite 82, 

Zeile 14), wãhrend aufgrund der geiuäB Artikel 69 EPU 

vorzunehmenden Interpretation der beanspruchten "hohen 

Doppelschichtkapazitát" anhand der Beschreibung des 

Streitpatents, Spalte 1, Zeile 31 Kapazitâten in der 

GröBenordnung von 0,1 F cm 2  zu verstehen sind. 

	

4.4 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents 1st somit 

neu im Sinne von Artikel 54 EPU. 

	

5. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

5.1 	Die Zielsetzung des Streitpatents geht von einem in der 

Beschreibungseinleitung gewürdigten, durch kein Dokument 

belegten Stand der Technik aus, bei dem die Oberflàche des 

Schrittmachergehäuses bis auf ein Loch für den Stromdurch- 
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gang mit einer isolierenden Hülle abgedeckt ist. Dieses 

Loch befindet sich auf der Gehàuseseite, die von dem das 
Herz umgebenden reizbaren Gewebe abgewandt ist. Auf diese 

Weise läBt sich die stãrende Uberlagerung der zu messenden 

Potentiale der Herzaktivitãt durch Potentiale, die aus den 

Muskeizuckungen des reizbaren Gewebes stammen, sowie durch 

Myopotentiale der Skelettmuskulatur in der Nähe des 

Schrittmachers herabsetzen. Dabei setzt allerdings die 

erzielte Richtungscharakteristik des Ubergangswiderstandes 

durch partielle Gehàuseisolierung die Detektions-

empfindlichkeit für die Herzsignale herab. 

Ausgehend von diesem internen Stand der Technik liegt dem 

Streitpatent die Aufgabe zugrunde, unter Beibehaltung der 

vorstehend genannten Richtungscharakteristik die 

Dektektionseinpfindlichkeit für Herzsignale zu verbessern, 

vgl. das Streitpatent, Spaite 1, Zeile 52, bis Spalte 2, 

Zeile 38, insbesondere Spalte 2, Zeilen 32 bis 38. 

5.2 	Diese Aufgabe wird durch die jut kennzeichnenden Teil des 

Anspruchs 1 definierten Merkmale gelost. Ein dem oben 

genannten Loch entsprechender Teil der Oberfläche des 

Herzschrittmachergehäuses ist mit einer Oberflächenschicht 

versehen, die gegenuber der - jun Hinblick auf Art. 69 EPU 

als metallisch zu interpretierenden - restlichen Gehäuse-

oberflãche eine hohe Doppelschichtkapazität besitzt, d. h. 

für die hochfrequenten Kounponenten der zu messenden 

Herzsignale einen geringeren Ubergangswiderstand aufweist 

als die restliche Gehãuseoberflàche. Dadurch ist unit Hilfe 

örtlicher Unterschiede der Gr68e des Ubergangswiderstandes 

zum Gehàuseinneren die Richtungscharakteristik dieses 

Ubergangswiderstandes beibehaitbar und gleichzeitig sein 

absoluter Wert an alien Punkten der Gehäuseoberfläche 

herabsetzbar. 
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Deni mm vorliegenden Verfahren genannten Stand der Technik 

ist - wie nachfolgend gezeigt wird - keinerlei Hinweis zu 

entnehmen, eine Oberflãchenschicht mit hoher Doppel-

schichtkapazitãt auf eineni als indifferente Elektrode 

verwendeten Herzschrittinachergehãuse vorzusehen oder gar 

die Kapazitãtserhöhung auf einen Teilbereich der 

Gehãuseoberflãche zu beschrãnken. 

5.3 	Zwar ist ein Fachmann ohne weiteres in der Lage zu 

erkennen, daB die aus porósem Glaskohienstoff bestehende, 

aufgerauhte Oberflãche des Elektrodenkopfes der aus 

Dokument D3 bekannten Elektrode eine hohe Doppelschicht-

kapazität aufweist. Jedoch folgt die Kanuner der Auffassung 

der Beschwerdegegnerin (siehe Pkt. VIII-b), daB eine 

Verwndung dieser bekannten Elektrode als indifferente 

Elektrode aus Dokument D3 nicht herleitbar ist; vg].. auch 

Pkt. Vu-b). Selbst wenn es an sich bekannt ware, die 

Oberf].ãche einer indifferenten Elektrode mit einer 

Oberflâchenschicht hoher Doppelschichtkapazitàt zu 

versehen, ist es nach Auffassung der Kammer für einen 

Fachmann keinesfalls als naheliegend anzusehen, nur einen 

Teil der Oberflãche einer indifferenten Elektrode mit 

einer derartigen hohen Doppelschichtkapazitãt 

auszustatten, urn die MeBempfindlichkeit für Herzsignale zu 

erhóhen und gleichzeitig die Gefahr der Vortàuschung von 

Herzsignalen durch auBerhaib des Herzens entstehende 

Potentiale herabzusetzen. Uberdies gibt Dokument D3 dem 

Fachmann nicht eirunal eine Anregung, daB es vorteilhaft 

sei, Oberflãchen mit hoher Doppelschichtkapazität bei 

Sensorelektroden einzusetzen, sondern beschränkt sich auf 

den Hinweis auf die Vorteile einer porasen, aufgerauhten 

Elektrodenoberflãche bei der mechanischen Verankerung der 

Elektrode mm Kôrpergewebe und bei der Energieeinsparung 
wàhrend des Reizvorgangs. 
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5.4 	Die in Dokuinent D2 beschriebenen Schaltungsstrukturen 
geben keinerlei Anregung für die technische Realisierung 
von Elektroden. Aus der in Dokurnent D2 zum Ausdruck 
kornmenden Erkenntnis, daB sich auch an der inetallischen 
Oberflãche einer indifferenten Elektrode im Kôrpergewebe 
zwangsläufig eine Doppelschichtkapazitãt ausbildet, vermag 
ein Fachrnann keine Anregung zu entnehmen, nach technischen 
Mittein zu suchen, urn die Doppelschichtkapazität einer 
indifferenten Elektrode gezielt über den sich autoniatisch 
einstellenden Wert zu erhöhen; vgl. oben Pkt. Vu-c. 

5.5 	Auch Dokuinent D4 verrnag der Fachrnann nur Vorteile einer 
porösen Elektrode beirn Reizvorgang, d. h. bei einer 
aktiven Elektrode, zu entnehmen. Dokuinent Dl beschreibt 
ein Elektrodensystem mit einer indifferenten Elektrode aus 
einem drahtförmnigen mnetallischen Leiter, der spiralforinig 
auf die Aul3enfläche der Isolierung der Zufuhrungsleitung 
für die aktive Elektrodenspitze gewickelt ist. Keinem 
dieser Dokumente kann deshaib der Fachmann eine Anregung 
zur Läsung des in Punkt 5.1 definierten Problems 
entnehrnen. 

5.6 	Aus den vorstehend genannten Gründen beruht der Gegenstand 
des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tãtigkeit im 
Sinne von Artikel 56 EPU. 

Somnit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 und sind die 
Gegenstände der von ihrn abhângigen Ansprüche 2 bis 8 
patentfähig (Art. 52 EPU). 

Es 1st auch nicht ersichtlich, daB etwa ein anderer der in 
Artikel 100 EPU aufgefuhrten Einspruchsgründe der 
Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form 
entgegen stünde. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Die Geschãftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

P. Martorana 	 K. Lederer 
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